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§ 8 GSG Gewebebanken
 GSG - Gewebesicherheitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.06.2018

1. (1)Die Verarbeitung, Lagerung oder Verteilung von Zellen und Geweben darf nur in einer Gewebebank erfolgen,

die eine Bewilligung gemäß § 22 aufweist. Dabei bedürfen auch die anzuwendenden Verarbeitungsverfahren

einer Genehmigung.

2. (2)Jede Gewebebank hat die nach dem Stand der Wissenschaften und Technik erforderliche personelle,

räumliche, betriebliche und technische Ausstattung aufzuweisen. Das Personal muss vor Aufnahme der Tätigkeit

und danach fortlaufend durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen rechtzeitig und regelmäßig auf den

neuesten Stand der Wissenschaften und Technik gebracht werden. Die Schulungsmaßnahmen sind zu

dokumentieren, diese Dokumentation ist mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

3. (3)Die Ausstattung muss so beschaffen sein, dass dem jeweiligen Stand der Wissenschaften und Technik

entsprechend ein störungsfreier Organisationsablauf gewährleistet ist und die erforderlichen Hygienestandards

gewahrt werden.

4. (4)Jede Gewebebank ist verpflichtet, über vertragliche Vereinbarungen mit einer anderen Gewebebanken zu

verfügen, um im Falle der Einstellung ihrer Tätigkeit sicherzustellen, dass die gelagerten Zellen oder Gewebe und

die Dokumentation von diesen übernommen werden.

In Kraft seit 20.03.2008 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gsg/paragraf/22
file:///

	§ 8 GSG Gewebebanken
	GSG - Gewebesicherheitsgesetz


